
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/6/25 1Ob2192/96a,
1Ob56/13m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

AHG §1 Cd5

AHG §1 Cd13

BSG §3 Abs2

Rechtssatz

Bejahung des Verstoßes des Rechtsträgers gegen die ihm durch § 3 Abs 2 BSG 1977 aufgegebene Fürsorgep icht und

damit der Rechtswidrigkeit seiner Unterlassungen, einerseits die als Dienstwa en der Gendarmerie veralteten Pistolen

nicht gegen den heutigen Anforderungen an die Schützensicherheit entsprechende Faustfeuerwa en auszutauschen,

andererseits seine Dienstnehmer nicht über die spezielle Gefährlichkeit dieser Wa en eingehend aufzuklären und

entsprechend zu instruieren.

Entscheidungstexte

1 Ob 2192/96a

Entscheidungstext OGH 25.06.1996 1 Ob 2192/96a

Veröff: SZ 69/148

1 Ob 56/13m

Entscheidungstext OGH 21.05.2013 1 Ob 56/13m

Vgl; Veröff: SZ 2013/50
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